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Ausgangslage 

Gestützt auf §7 des Gesetzes über das Gesundheitswesen des Kantons Thurgau 
(Gesundheitsgesetz vom 3.12.2014) erlässt der Gemeinderat folgendes Reglement. 
 
Die Gemeinden können Aufgaben privaten oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
übertragen und dafür Gebühren erheben. 

Folgende Organisationen/Institutionen stehen im Dienste unserer Gemeinde: 
 
1. Spitex Parta AG 

Die Spitex Parta AG bietet ein umfassendes Leistungsangebot an, das sich an 
Menschen richtet, welche kurz, mittel oder langfristig Pflege, Unterstützung, 
Betreuung und/oder Beratung und Koordination von Leistungen im Bereich 
akutsomatischer und / oder psychiatrischer Pflege sowie Palliative Care, benötigen. 
 

Finanzierung 
In erster Linie werden den Patienten die verordneten und erbrachten 
Dienstleistungen in Rechnung gestellt, wobei ihnen diese Kosten, gemäss den 
gesetzlichen Grundlagen, von den Krankenkassen rückerstattet werden. 
In zweiter Linie werden die gesetzlich geregelten und in der Leistungs-vereinbarung 
mit der Gemeinde Wagenhausen vom 1. Januar 2021 vereinbarten 
Restkostenbeträge und die Abgeltung für gemeinschaftliche Leistungen von der 
Gemeinde übernommen.  
 
 
2. Hauswirtschatliche Leistungen 
Hauswirtschaftliche Leistungen können ebenfalls von der Parta AG geleistet werden. 
Der Stundenansatz ist vertraglich geregelt. 
Die Leistungen können aber auch von anderen Anbietern bezogen werden.  
Je nach Zusatzversicherung beteiligt sich die Krankenkasse an den Kosten. 

 
3. Mahlzeitendienst 
Der Mahlzeitendienst ist eine Organisation der Pro-Senectute Schaffhausen. Er 
bietet seinen Hauslieferservice mit gesunder Ernährung älteren und behinderten 
Menschen an, welche vorübergehend oder langfristig vom Kochen entlastet werden 
wollen - oder müssen. 
Die Gemeinde beteiligt sich mit einem jährlichen Betriebsbeitrag, entsprechend den 
gelieferten Mahlzeiten. 
 
 
 

4. Gemeindezweckverband Perspektive Thurgau 
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Über den Gemeindezweckverband Perspektive bestehen Angebote in den Bereichen 
Suchtberatung, Mütter- und Väterberatung sowie Paar-, Familien- und 
Jugendberatung. 
Die Gemeinde finanziert resp. beteiligt sich an den Leistungen der Perspektive mit 
einem jährlichen Beitrag pro Einwohner / in. 

 
5. Lungenliga Thurgau 

Die Lungenliga bietet Prävention, Behandlung/Betreuung, Schulung, Förderung der 
Selbsthilfe und Unterstützung der Forschung an.  
Die Gemeinde übernimmt die Restkostenfinanzierung gemäss gesetzlicher 
Verordnung. 
 
 

6. Pro Infirmis Thurgau  

Beratung und Unterstützung für Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer 
Behinderung. 
Die Gemeinde leistet einen jährlichen Beitrag an Pro Infirmis. 

 
 
7. Pro Senectute Thurgau  
Pro Senectute Thurgau ist die kantonale Fach- und Dienstleistungsorganisation im 
Altersbereich. Sie ist mit einer Ortsvertretung in der Gemeinde Wagenhausen 
präsent. 
Die Gemeinde hat eine Leistungsvereinbarung mit Wirkung ab 1.1.2013  
für Sozialberatung, Steuererklärungs- und Treuhanddienste unterzeichnet.  

 
8. Rotkreuz Fahrdienst 
Für medizinisch- therapeutische Fahrten wie z.B. ins Spital, zur Therapie zum Arzt 
oder einem Kuraufenthalt. Auch Fahrten sozialer Art, wie Einkauf, Botengang zu 
einer Behörde, Coiffeur usw. sind möglich.  
Die Gemeinde stellt die Einsatzleitung sicher. Die Fahrtkosten unterstehen den 
Richtlinien des Schweizerischen Roten Kreuzes. 

 
Schlussbestimmung 

Diese Neufassung ersetzt das bisherige Reglement vom 18.05.1999 und untersteht 
dem fakultativen Referendum gem. Gemeindeordnung Art. 12 und wird nach Ablauf 
der Frist von 3 Monaten durch den Gemeinderat in Kraft gesetzt. 

 

In Kraft gesetzt per 20. Februar 2023 durch Gemeinderatsbeschluss. 
 

Der Gemeindepräsident                             Der Gemeindeschreiber  
Roland Tuchschmid                                   Rolf Amstad 

 


